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1. RÄUMLICHER  GELTUNGSBEREICH 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Zie-

gelstraße 50 und 52" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu umfasst einen ca. 

0,28 ha großen Bereich und befindet sich in zentraler Lage im Stadtgebiet von 

Ravensburg. 

Das Plangebiet wird wie folgt abgegrenzt: 

Im Norden durch die Grundstücke mit den Flst.-Nrn. 1205/10 und 1205/11, 

im Osten durch die Ziegelstraße, Grundstück mit der Flst.-Nr. 1177 

im Süden die Grundstücke mit den Flst.-Nrn. 1128/2, 1155/2 und 1160/3 

im Westen durch das Grundstück mit der Flst.-Nr. 1159 

Die genaue Abgrenzung ergibt sich gemäß der Festsetzung aus dem Lageplan. 

Im Einzelnen liegen innerhalb des Plangebietes vollständig die Grundstücke mit 

den Flst.-Nrn. 1160, 1160/1 und 1160/2, sowie ein Teil der Ziegelstraße mit der 

Flst.-Nr. 1161. Im Bereich der Grundstücke mit den Flst.-Nrn. 1160 und 1160/1 

liegt der Vorhaben- und Erschließungsplan (in der Fassung vom 06.03.2018, La-

geplan vom 18.05.2018 / 30.07.2018) zu Grunde. Die südlich angrenzende Fläche 

mit der Flst.-Nr. 1160/2 wird in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. § 

12 Abs. 4 BauGB einbezogen. 

2. RÄUMLICHE  UND  STRUKTURELLE  SITUATION 

Der Geltungsbereich verläuft im Norden am nördlichen Rand der Ziegelstraße, die 

sich in Ost-West-Richtung erstreckt. Im Westen und Süden reicht der Geltungsbe-

reich an bestehende Bebauung, wobei es sich größtenteils um Wohnhäuser bzw. 

Wohn- und Geschäftshäuser handelt. Im Osten schließt der Geltungsbereich an 

die Ziegelstraße an, die dort in Nord-Süd-Richtung verläuft.  

Die Topographie im Geltungsbereich ist nach Nordosten hin leicht steigend. Es 

existieren einige Gebäude, von denen im Zuge der Neubebauung die Häuser in 

der Ziegelstraße 50 und 52 teilweise abgerissen werden sollen. Das im Süden des 

Grundstückes mit der Flst.-Nr. 1160/2 befindliche Gebäude mit der Hausnummer 

52/1, wird nicht abgerissen und hat Bestandsschutz. Die Anschlüsse an die 

Grundstücke im Geltungsbereich sind unproblematisch.  

3. ALLGEMEINE  ZIELE  UND  ZWECKE  DER  PLANUNG 

Dem Bebauungsplan werden insbesondere folgende Planungsziele zu Grunde ge-

legt: 

- städtebauliche Sicherungs- und Entwicklungsziele  

- Bedarfsdeckung an Wohnraum, um eine ausgewogene Bevölkerungszu-

sammensetzung gewährleisten zu können 

- Harmonisches Einfügen der Neubausubstanz in die vorhandene Bebauung 

- Festsetzung als Mischgebiet (MI) 
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4. PLANUNGSERFORDERNIS 

Die Aufstellung dient der Ausweisung eines Mischgebietes zur Nutzung als Wohn- 

und Gewerbeflächen, um der dringenden Nachfrage nach Wohnraum für eine brei-

te Bevölkerungsschicht nachzukommen. Insgesamt entstehen 27 Wohnungen 

(Zwei- bis Vierzimmerwohnungen) sowie drei Gewerbeeinheiten mit Tiefgaragen-

stellplätzen. Die Stadt Ravensburg ist bemüht, auch langfristig eine ausgewogene 

Zusammensetzung der Bevölkerung zu erhalten. Auch die lang- und mittelfristige 

Nachfrage nach Gewerberäumen wird durch das Bauvorhaben gedeckt. Der 

Standort des Vorhabens eignet sich ideal aufgrund seiner innerstädtischen Lage, 

der guten Einbindung und der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur.  

Die Gemeinde entscheidet sich daher für ein steuerndes planerisches Eingreifen. 

5. EIGENTUMSVERHÄLTNISSE 

Die überplanten Flächen mit den Flst.-Nrn. 1160 und 1160/1 befinden sich in Pri-

vatbesitz des Investors. Bei dem Grundstück mit der Flst.-Nr. 1160/2 handelt es 

sich um ein Grundstück einer anderen Privatperson. Die Teilfläche des im Plange-

bietes befindlichen Flurstückes 1161 befindet sich im Eigentum der Stadt. Ein klei-

nes Teilstück im äußersten Osten soll dem Vorhabenträger verkauft werden. 

6. BESTEHENDE  RECHTSVERHÄLTNISSE 

Westlich des Gebietes wird das Planungsrecht durch den Bebauungsplan "Wohn-

projekt Südstadt" gebildet, im Osten durch den Baulinienplan "Ortsbauplan Goe-

theplatz". Im Plangebiet herrscht bestehendes Baurecht nach § 34 BauGB ergän-

zend zu den Inhalten des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Im Gebiet zwi-

schen Ziegel-, Bismarck-, Tanneberg- und Goethestraße" und wird durch den vor-

habenbezogenen Bebauungsplan "Ziegelstraße 50 und 52" und die örtlichen Bau-

vorschriften hierzu im Bereich des räumlichen Geltungsbereiches überlagert. Die 

Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes orientieren sich an de-

nen der umliegenden Bebauungspläne.  

7. RAUMORNDUNG 

Für die Planung sind folgende zu beachtenden Ziele der Raumordnung nach dem 

Regionalplan im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB, der §§ 3 Abs. 1 Nr. 2 und § 4 Abs. 

1 ROG sowie § 4 Abs. 1 und 4 LplG betroffen: 

- Plansatz des Landesentwicklungsplanes 2002 Baden-Württemberg (LEP 

2002) des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg 

"Die Inanspruchnahme von Freiräumen für Siedlungszwecke ist auf das 

unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Bei der Siedlungsentwicklung 

sind vorrangig die im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale an Brach- 

und Konversionsflächen, Baulücken und Baulandreserven zu nutzen." 

"Zur Sicherung einer ausgewogenen Raumstruktur und zur Vermeidung ei-

ner flächenhaften Ausbreitung der Verdichtung soll die Siedlungsentwick-

lung in den Zentralen Orten und den Siedlungsbereichen der Entwicklungs-
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achsen konzentriert werden. Zwischen den Entwicklungsachsen sollen aus-

reichende Freiräume erhalten werden." 

- Plansatz des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben 1996 des Regio-

nalverbandes Bodensee-Oberschwaben 

"Die Ziele des Regionalplanes fordern ausdrücklich die Sicherung eines 

quantitativ und qualitativ ausreichenden Wohnungs-Angebotes in diesem 

Bereich, wenngleich dieses Ziel von der Verbindlichkeit ausgenommen 

wurde. Die Planung stimmt mit diesen Zielen des Regionalplanes überein." 

8. STANDORTALTERNATIVEN 

Über das Vorhaben hinaus besteht ein immenser Bedarf vor allem an Wohn-, aber 

auch an Gewerbefläche. Das Plangebiet ist aufgrund seiner zentralen Lage sehr 

gut geeignet, sodass keine tiefere Standortalternativenprüfung erforderlich ist. 

9. VORBEREITENDE  BAULEITPLANUNG 

Der Flächennutzungsplan des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental mit 

Stand vom 11.06.2018 stellt für einen kleineren Bereich im Osten des Plangebie-

tes eine Mischbaufläche (M) und für den Rest Wohnbauflächen (W) dar. Da die im 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebiets-

Einstufungen (Mischgebiet) nicht mit denen im Flächennutzungsplan übereinstim-

men, werden die Darstellungen des Flächennutzungsplanes im Rahmen einer Be-

richtigung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst. 

 

Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 
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10. VERFAHREN / PLANUNGSINSTRUMENT 

Die Voraussetzungen, das Bebauungsplanverfahren im beschleunigten Verfahren 

nach § 13a BauGB durchzuführen, sind erfüllt. Das Plangebiet befindet sich inner-

halb des Siedlungsgefüges von Ravensburg. Es ist fast vollständig bebaut und er-

schlossen. Die zulässige Grundfläche i. S. des § 19 Abs. 2 BauNVO beträgt weni-

ger als 20.000 m², daher ist eine Prüfung des Einzelfalls gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 

Nr. 2 BauGB nicht erforderlich. Die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4 BauGB ist nicht erforderlich, da es sich um eine Maßnahme der Innenent-

wicklung handelt. Auch die übrigen Voraussetzungen zur Anwendung des § 13a 

BauGB liegen vor. 

11. NATUR  UND  LANDSCHAFT 

Beim Plangebiet handelt es sich um eine innerstädtisch vorgeprägte Fläche. 

Durch die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft werden 

die zu rodende Gehölze (Bäume, Sträucher) von standortgerechten Bäumen 

(Pflanzliste 1) sowie eine Mindestanzahl von zu pflanzenden standortgerechten 

Sträuchern (Pflanzliste 2) ersetzt. Eine fachgerechte Pflanzung und Pflege sichert 

eine dauerhafte Erhaltung der Sträucher bzw. der Bäume. Falls dennoch ein Ab-

gang zu verzeichnen sein sollte, ist dieser zu ersetzen. Ein Mindestmaß an 

Durchgrünung des Plangebietes wird somit sichergestellt. Die Festsetzung zur 

Minderung von Lichtemissionen reduziert die Beeinträchtigung nachtaktiver Insek-

ten. Um den Eintrag von Schwermetallen über den Dachflächenabfluss in den Bo-

den zu verringern, sind nicht beschichtete Metalldächer aus Kupfer, Zink und Blei 

nicht zulässig. Durch Hinweise zum Bodenschutz und weitere Festsetzungen zur 

Dach- und Tiefgaragenbegrünung sowie zur Verwendung offenporiger Bodenbe-

läge kann die Versiegelung reduziert werden. Die Funktionen des Bodens (bspw. 

Filter und Puffer) sowie die Niederschlagsretention können so in geringem Umfang 

erhalten werden.  

12. ERSCHLIESSUNG 

Verkehrliche Infrastruktur 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die "Ziegelstraße". 

Die Bundestraße 32 ist schnell erreichbar, ebenso wie der Anschluss an weitere 

Bundesstraßen sowie die nahegelegene Autobahn 96. Die bestehende Verkehrs-

infrastruktur ist hervorragend für die Nachverdichtung durch das geplante Vorha-

ben geeignet. Der Öffentliche Personennahverkehr kann vom Plangebiet aus zu 

Fuß erreicht werden. Dazu zählen Bushaltestellen sowie der Hauptbahnhof 

Ravensburg.  

 

Ruhender Verkehr im öffentlichen Verkehrsraum 

Im zu überplanenden Bereich werden entlang der öffentlichen Straßenverkehrsflä-

che öffentliche Parkplätze ausgewiesen. Zudem ist eine Tiefgarage auf dem 
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Grundstück mit der Flst.-Nr. 1160 und 1160/1 geplant. Dadurch wird sämtlicher 

ruhender Verkehr des Vorhabens unter dem Gebäude untergebracht.  

 

Technische Infrastruktur 

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Ziegelstraße 50 und 52" und die 

örtlichen Bauvorschriften hierzu sind keine weiteren Erschließungsmaßnahmen 

hinsichtlich Versorgungsleitungen und Abwasserleitungen erforderlich, diese sind 

ausreichend dimensioniert und funktionsfähig. Das Schmutzwasser ist an den be-

stehenden Mischwasserkanal anzuschließen. Die festgesetzte Erschließungsstra-

ße wurde bisher noch nicht endgültig hergestellt. Bei planmäßiger endgültiger 

Herstellung der Straße inklusive der neu festgesetzten öffentlichen Stellplätze ent-

stehen Erschließungsbeitragspflichten für alle erschlossenen Grundstücke.  

 

Soziale Infrastruktur 

In unmittelbarer Nähe befindet sich die Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule, eine 

Grund- und Werkrealschule sowie 200 m nördlich des Plangebietes das Hallenbad 

Ravensburg. Das Rathaus liegt ebenfalls in Laufdistanz ca. 1 km entfernt in der 

Innenstadt. Das St. Elisabethen-Klinikum ist weniger mit dem Auto in weniger als 

2,5 km zu erreichen. 

 

13. REGENWASSERRÜCKHALTUNG 

Eine Retention des Niederschlagswassers ist erforderlich. Das Regenwasser 

(Niederschlagswasser) kann jedoch nur gedrosselt in den Mischwasserkanal ein-

geleitet werden. 

14. BODEN  /  BAUGRUND 

Ergebnisse aus dem Geotechnischem Bericht (Baugrunderkundung) des Fachbü-

ros BauGrund Süd (Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik mbH, 03.11.2016) 

ergaben, dass die natürliche Schichtenabfolge des Plangebietes aufgrund diverser 

vergangener Baumaßnahmen und Geländeangleichungen mit inhomogenen Auf-

füllungen zu Geländeoberkante hin abschließen. Eine generelle Schichtenabfolge 

konnte wie folgt zugrunde gelegt werden: "Auffüllungen" (Rezent) bis zu einer Tie-

fe von 3,1 m mit einem Oberboden aus sandigen, humosen Schluff, anschließend 

eine lehmhaltige nicht-/bindige Auffüllfazies bis 2,20 m, anschließend eine Schicht 

aus sandig-kiesigen, organischen Schluff; "Schmelzwasserkies/-sand" (Pleistozän-

Holozän) zusammengesetzt aus sandigem, schwach schluffigem Fein- bis Grob-

kies. In dieser Schicht konnte zudem der Grundwasserspiegel angetroffen werden. 

Jahreszeitlich bedingt kann dieser auch höher anstehen. Die Ergebnisse aus der 

Baugrunderkundung ergaben zusammenfassend eine für die Bauwerksgründung 

nicht heranzuziehende Schicht "Auffüllungen" sowie eine tragfähige bis gut tragfä-

hige Schicht "Schmelzwasserkies/-sand".  Für das geplante Bauvorhaben wird 
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empfohlen, den höchsten gemessenen Niedrigwasserspiegel, mit einem Höhenni-

veau von 430,39 m ü. NN, zugrunde zu legen.  

15. IMMISSIONEN  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersu-

chung für die zu erwartenden Straßenverkehrslärm-Immissionen der Ziegelstraße 

im Plangebiet durch das Büro Sieber durchgeführt (Gutachten vom 28.08.2018). 

Es zeigt sich, dass der Orientierungswert gemäß DIN 18005-1 (Schallschutz im 

Bebauungsplan) für ein Mischgebiet im Tagzeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr) von 

60 dB(A) an der Ostfassade um bis zu 5 dB überschritten wird. Der Orientie-

rungswert im Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr) von 50 dB(A) wird an der Ostfas-

sade um bis zu 8 dB überschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

(Verkehrslärmschutzverordnung) von tags/nachts 64/54 dB(A) werden im Tagzeit-

raum um 1 dB überschritten und im Nachtzeitraum um 4 dB überschritten. Zur Lö-

sung des Konfliktes sind Lärmschutz-Maßnahmen erforderlich.  

Im vorliegenden Fall wurde mit Hilfe des Schallausbreitungsberechnungspro-

grammes IMMI die erforderliche Länge und Höhe einer aktiven Lärmschutz-

Maßnahme (Wand) zur Abschirmung der Verkehrslärmeinwirkungen im Plangebiet 

berechnet. Zur Gewährleistung der Einhaltung der zulässigen Orientierungswerte 

bis zum Dachgeschoß, wäre eine geschlossene und fugendichte Lärmschutzwand 

entlang der östlichen Grenze des Geltungsbereiches erforderlich. Die Wand müss-

te eine Höhe von 10,00 m, eine Länge von 40,00 m und am nördlichen sowie süd-

lichen Ende abknickende Flanken in Richtung Westen aufweisen. Da der Abstand 

zwischen einer möglichen Lärmschutzwand und der geplanten bzw. bestehenden 

Bebauung sehr gering wäre, würde die Wand zu einer unverhältnismäßigen Ver-

schattung der unteren Stockwerke führen und zu einer deutlichen Beeinträchti-

gung des Straßenbildes ("Kaserneneffekt") führen. Die Realisierung dieser oder 

auch in Kombination mit passiven Lärmschutz-Maßnahmen ggf. niedrigere aktiven 

Lärmschutz-Maßnahme ist deshalb aus städtebaulichen Gründen nicht als sinnvoll 

zu erachten. 

In Absprache mit dem Auftraggeber wurde entschieden, den Konflikt durch passi-

ve Lärmschutz-Maßnahmen (Orientierung der zum Lüften erforderlichen Fenster-

öffnungen von Aufenthalts- und Ruheräumen, Festsetzung des Schalldämm-

Maßes der Außenbauteile, aktive lüftungstechnische Anlagen) zu lösen. Auf 

Grund der geplanten Nutzung des Gebäudes und den Raumaufteilungen, ist eine 

Orientierung der Fensteröffnungen in den meisten Fällen nicht möglich. Deshalb 

sind die Aufenthalts- und Ruheräume, welche keine Fensteröffnungen im konflikt-

freien Bereich aufweisen, ersatzweise mit ausreichend dimensionierten schallge-

dämpften Lüftungsanlagen (z.B. integrierte Fensterrahmen-Lüftung, Einzellüfter, 

etc.) auszustatten. 

Die passiven Lärmschutz-Maßnahmen werden für das 1. Obergeschoß dimensio-

niert und auf die anderen Geschoßebenen übertragen. Da im 1. Obergeschoß die 

höchsten Beurteilungspegel zu erwarten sind, kann davon ausgegangen werden, 
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dass dadurch die Konfliktlösung auch in den anderen Geschoßen sichergestellt 

ist. 

Für den mittleren und westlichen Gebäudeabschnitt sind keine Lärmschutz-

Maßnahmen erforderlich. 

Des Weiteren wirken von der geplanten Tiefgarage Geräusch-Immissionen auf die 

angrenzenden schützenswerten Nutzungen ein. Im Rahmen der schalltechnischen 

Untersuchung (Fassung vom 28.08.2018) wurden die zu erwartenden Lärm-

Immissionen an den maßgeblichen Einwirkorten gemäß TA Lärm (Technische An-

leitung zum Schutz gegen Lärm) berechnet.  

Der Vergleich der ermittelten Beurteilungspegel an den maßgeblichen Einwirkor-

ten mit den zulässigen Immissionsrichtwerten der TA Lärm zeigt, dass die Werte 

für ein Mischgebiet an den nächstgelegenen Einwirkorten tagsüber deutlich um 15 

bis 16 dB und während der lautesten Nachtstunde um 2 bis 4 dB unterschritten 

werden. Das Spitzenpegelkriterium wird an allen Einwirkorten eingehalten.  

Als Voraussetzung für die Einhaltung der Immissionsrichtwerte wurde angesetzt, 

dass die Abdeckung der Regenrinne im Bereich der Tiefgaragen-Zufahrt lärmarm 

ausgeführt wird (z.B. mit verschraubten Gusseisenplatten). Um sicherzustellen, 

dass die Regenrinne lärmarm ausgeführt wird, wurde eine entsprechende lärm-

schutztechnische Bestimmung in den Bebauungsplan aufgenommen.  

Durch die vorgenannten Maßnahmen werden die allgemeinen Anforderungen an 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gesichert. 

16. ENERGIE 

Die Zielsetzungen des European Energy Award® (eea) sind regelmäßige Abwä-

gungsbelange der kommunalen Bauleitplanung. Die Festsetzungen wurden – so-

weit dies bei der Weiterentwicklung eines Bestandsgebietes möglich ist - unter be-

sonderer Gewichtung folgender Zielsetzungen des EEA erarbeitet: Förderung 

kompakter, dichter und günstig orientierter Bauformen mit der Möglichkeit einer 

energieeffizienten Bauweise. Anwendung geeigneter Auflagen zur Energieeffizi-

enz. Förderung der Begrünung, der Grünflächenvernetzung und Erhalt und Ver-

besserung der natürlichen Durchlüftung, sowie von Regelungen, zur Schaffung 

von autofreien Bereichen, zu Gunsten des Fuß- und Radverkehrs.  

17. PLANUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN  

Planungsrechtliche Festsetzungen: 

Die Festsetzung der zulässigen Art der baulichen Nutzung stellt in jeder Planung 

einen zentralen Inhalt dar. Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen kann ab-

weichen vom § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und der BauNVO die Art der baulichen Nut-

zung festgesetzt werden.  
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Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB: 

Für den zu überplanenden Bereich ist ein Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO fest-

gesetzt, das vermehrt der Unterbringung von Wohnnutzung, aber auch einem 

deutlichen Anteil gewerblicher Nutzungen, dienen soll. Innerhalb des Mischgebie-

tes ist eine Gliederung in ein Mischgebiet 1 (MI1), ein Mischgebiet 2 (MI2) und ein 

Mischgebiet 3 (MI3) vorgenommen.  

Im Mischgebiet 1 (MI1) sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO Einzelhandelsbetriebe, 

Gartenbaubetriebe und Tankstellen die nach § 6 Abs. 2 BauVNO allgemein zuläs-

sig wären, nicht zulässig. Die genannten Nutzungen würden für den Bereich und 

deren umgebenden Grundstücke zu einem unlösbaren Konfliktpotenzial führen. 

Der Ausschluss ist durch den störenden Charakter dieser Nutzungen auf das ge-

samte Umfeld und die fehlende Infrastruktur hierfür begründet.  

Im Mischgebiet 2 (MI2) und Mischgebiet 3 (MI3) sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO, 

Gartenbaubetriebe und Tankstellen die nach § 6 Abs. 2 BauVNO allgemein zuläs-

sig wären, und Einzelhandelsbetriebe mit einem zentrenrelevanten Sortiment nach 

der am 05.02.2018 beschlossenen "Sortimentsliste Ravensburg" (vgl. Anlage) 

nicht zulässig. Zulässig sind hingegen gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO Einzel-

handelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten und/ oder nicht zentrenrelevanten 

Sortimenten nach der am 05.02.2018 beschlossenen "Sortimentsliste Ravens-

burg" (vgl. Anlage).  

Gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO sind im Mischgebiet 2 (MI2) und Mischgebiet 3 

(MI3) folgende Arten von baulichen oder sonstigen Anlagen nur ausnahmsweise 

zulässig:  

Einzelhandelsbetriebe mit branchentypischen, zentrenrelevanten Randsortimenten 

nach der am 05.02.2018 beschlossenen "Sortimentsliste Ravensburg" (vgl. Anla-

ge) bis zu einem Verkaufsflächenanteil von 10% der Gesamtverkaufsfläche des 

Betriebs sowie der Verkauf von selbst hergestellten oder eingekauften Waren auf 

einer untergeordneten Fläche bis zu 50 m² durch Betriebe des Handwerks. 

Im Jahr 2010 hat die Stadt Ravensburg auf Grund ansteigender Zahlen Ansied-

lungsanfragen eine Vergnügungsstättenkonzeption erstellen lassen und diese am 

04.04.2011 im Gemeinderat beschlossen. Gemäß dieser sollen künftige Ansied-

lungen von Vergnügungsstätten auf einzelne Standorte konzentriert werden. Für 

den Bereich des überplanten Gebietes werden daher gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO 

Vergnügungsstätten nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Mit dem beschriebenen Nutzungskonzept bleibt die allgemeine Zweckbestimmung 

der Mischgebiete (MI1, MI2 und MI3) gewahrt, und somit auch der Gebietscharak-

ter.  

 

Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB: 

Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzungen konzentrieren sich auf 

das in der Baunutzungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. Abs. 4 Bau NVO) angegebene 
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Erfordernis zur Erlangung der Eigenschaften eines Bebauungsplanes im Sinne 

des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan").  

Durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) im Plangebiet ergibt sich der 

notwendige Spielraum zur kompakten Ausnutzung der Grundstücke und Verwirkli-

chung des Vorhabens. Der festgesetzte Wert von 0,50 befindet sich im Rahmen 

der im § 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) definierten Obergrenzen für 

Mischgebiete. Der im gesamten Plangebiet zulässige Höchstwert von 0,80 stellt 

eine für die städtische Umgebung angepasste Festsetzung dar. Er orientiert sich 

insbesondere an der angrenzenden bestehenden Bebauung und berücksichtigt 

die Erfordernisse eines stärkeren Befestigungsaufwandes zur Erreichbarkeit des 

Hinterliegergrundstückes mit der Flst.-Nr. 1160/3. Für den Bestand auf Flst.-Nr. 

1160/2 ermöglicht die GRZ eine Erweiterung des vorhandenen Gebäudes in An-

lehnung an die im Rahmen des Vorhaben- und Erschließungsplanes umzusetzen-

den Neubauten.  

Die Festsetzung der Geschossflächenzahl (GFZ) stellt sicher, dass eine städte-

baulich unangemessene Nutzungsverdichtung durch die Ausbildung weiterer mit 

der vorhandenen Topografie nicht vereinbarer Nichtvollgeschosse vermieden wird. 

Durch die Berücksichtigung der Nichtvollgeschoße bei der Berechnung der GFZ 

wird dennoch ausreichender Spielraum zur Schaffung von Nutzraum im untersten, 

wie im obersten Geschoss geschaffen. Die Festsetzung geht über die durch § 17 

Abs. 1 BauNVO vorgegebenen Obergrenzen hinaus. Die Überschreitung wird 

durch die Festsetzung von Wand- und Firsthöhen ausgeglichen, da durch eine Fi-

xierung der Wand- und Firsthöhen Fehlentwicklungen ausgeschlossen werden. 

Die Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 BauNVO sind hierbei zu Gunsten des 

Lärmschutzes sowie des städtebaulichen Konzeptes erfüllt. Die Festsetzung ist er-

forderlich, um eine Bauweise mit einer bestimmten Anzahl von Vollgeschossen zu 

ermöglichen. Die o.g. Einschränkungen ermöglichen hierbei jedoch max. die Aus-

führung eines Untergeschoßes (talseitig belichtet), eines Erdgeschoßes, zweier 

Obergeschoße und eines Dachgeschoßes (mit Kniestock).  

 

Höhenfestsetzungen 

Die Bemessung der höchstzulässigen Wandhöhe und der Höhe baulicher Anlagen 

ist auf das konkrete, städtebaulich angemessene, Vorhaben abgestimmt. Sie las-

sen geringe Spielräume für künftige Änderungen oder Sanierungen zu. 

 

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 2a BauGB: 

Die festgesetzte abweichende Bauweise wird nicht weiter differenziert. Es sind 

Gebäude ohne Längenbeschränkung zulässig. Dadurch entsteht eine hohe Flexi-

bilität bei der Umsetzung der Gebäude.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie 

dem konkret geplanten Vorhaben etwas Spielraum gewähren. Dadurch entsteht 

für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Ge-

bäude auf dem Grundstück.  
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Stellung der baulichen Anlagen (Firstrichtung) 

Die zulässige Firstrichtung der Gebäude ist parallel zur Ziegelstraße festgesetzt. 

Somit entsteht ein harmonisches Gesamtbild. 

 

Tiefgarage, Stellplätze, Nebenanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB: 

Die Anordnung der Flächen für Tiefgaragen, Stellplätze und Nebenanlagen gibt 

der Bauherrschaft größtmögliche Freiheit zur Situierung dieser. Lediglich der stra-

ßenzugewandte Bereich soll von diesen freibleiben. 

 

Straßenverkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB: 

Der nördliche Bereich ist als Straßenverkehrsfläche mit einer Straßenbegren-

zungslinie festgesetzt. Es handelt sich um einen Teil der "Ziegelstraße", die in den 

Geltungsbereich mit aufgenommen wurde. 

 

Einfahrtsbereich gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB: 

Je Grundstück ist in den gekennzeichneten Bereichen die Zufahrt zu Stellplätzen 

bzw. zur Erreichung von Hinterliegergrundstücken das Ein- und Ausfahren zuläs-

sig. Außerhalb der gekennzeichneten Bereiche ist die Ein- und Ausfahrt nicht ge-

stattet.  

 

Pflanzgebot von Bäumen mit festem Standort sowie Sträucher ohne festen Stand-
ort gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB:  

Im Plangebiet werden sieben Bäume mit festen Standort als Pflanzgebot festge-

setzt. Diese müssen nach den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen ge-

pflanzt, gepflegt und erhalten werden. Die Baumarten sind aus der festgesetzten 

Pflanzliste 1 zu entnehmen. Des Weiteren sind pro angefangene 500 m2 Grund-

stücksfläche drei Solitärsträucher aus der Pflanzliste 2 zu pflanzen. Die zu pflan-

zenden Sträucher sind durch eine fachgerechte Pflege dauerhaft zu erhalten. Bei 

Abgang eines Baumes oder Strauches ist dieser gleichwertig zu ersetzen. Durch 

diese Festsetzung wird ein Mindestmaß an Durchgrünung des Baugebietes si-

chergestellt. Bei der Auswahl der festgesetzten Gehölzarten wurde auf eine Ver-

wendung standortgerechter, heimischer Bäume und Sträucher geachtet. Einheimi-

sche Bäume und Sträucher bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten und die-

nen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Sie sollten deshalb ge-

genüber neophytischen Ziergehölzen vorgezogen werden um Fehlentwicklungen 

hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Belange vorzubeu-

gen.  
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches: 

Neben den Flächen des räumlichen Geltungsbereiches des Vorhaben- und Er-

schließungsplanes, der den Bereich des privaten Vorhabens umfasst, erstreckt 

sich der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes noch auf ei-

ne Verkehrsfläche sowie die nach §12 Abs. 4 BauGB in einbezogene Fläche eines 

privaten Grundstückes. Dieses ist aufgrund der unmittelbaren Nähe zu den Neu-

bauten im direkten städtebaulichen Zusammenhang zu sehen, so dass hier die 

Festsetzungen des Vorhaben- und Erschließungsplanes aufgegriffen werden, um 

städtebauliche Fehlentwicklungen in Zukunft zu vermeiden. 

18. ÖRTLICHE  BAUVORSCHRIFTEN 

Zur Sicherung grundlegender baugestalterischer Ziele werden einzelne, rahmen-

setzende Vorschriften getroffen. Diese sehr zurückhaltende Formulierung von 

baugestalterischen Vorschriften wird dem städtebaulichen Charakter des Gebietes 

gerecht und erhält der Bauherrschaft einen möglichst weiten Gestaltungsspiel-

raum. 

 

Dachform 

Die Dachformen für die Hauptdächer der Hauptbaukörper sind auf die Dachformen 

Flachdach (MI1) und Satteldach sowie Flachdächer bis maximal 20% der Grundfläche 

des jeweiligen Hauptgebäudes (MI2) beschränkt. Im Mischgebiet 3 (MI3) sind sowohl 

Flachdächer als auch Satteldächer zulässig. Hierdurch wird die Entstehung einer ru-

higen Dachlandschaft gesichert, die derzeit bereits das bauliche Umfeld prägt. Durch 

die Beschränkung der Vorgaben auf die Hauptdächer der Hauptbaukörper verbleibt 

der Bauherrschaft ein weiter individueller Gestaltungsspielraum, in erster Linie bei der 

Gestaltung von untergeordneten Bauteilen, überdachten Stellplätzen, Garagen und 

Nebengebäuden.  

 

Dachneigung 

Das Spektrum der zulässigen Dachneigungen für das Plangebiet ist zu Gunsten der 

Bauherrschaft bewusst weit gefasst. Es orientiert sich am gebauten Bestand der um-

liegenden Bauten. Diese Vorschrift ermöglicht die Umsetzung zeitgemäßer Baufor-

men. 

 

Dachaufbauten, Dacheinschnitte sowie sonstige Dachdurchbrechungen 

Die getroffenen Vorschriften zur Ausformung der zulässigen Dachaufbauten, Dach-

einschnitte sowie sonstige Dachdurchbrechungen verbinden die Erfordernisse an 

eine angemessene Nutzung des Dachraumes und setzen nur insoweit Schranken, als 

diese für das städtebaulich erwünschte Erscheinungsbild des Siedlungszusammen-

hangs charakteristisch und prägend ist. Hierfür ist es erforderlich, dass ein Mindest-

maß an Dachfläche gestalterisch wirksam und damit erlebbar bleibt. Auf diese Weise 

wird ein ausreichend harmonisches Erscheinungsbild der Dachlandschaft gesichert. 
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Fassadengestaltung 

Die diesbezüglich getroffenen Vorschriften lassen der Bauherrschaft umfassenden 

Gestaltungsspielraum. Sie schließen gestalterisch wesentlich störende Farb- und Ma-

terialwahlen aus.  

 

Gestaltung unbebauter Grundstücksflächen 

Die Vorschrift zur Begrünung unbebauter Grundstückbereiche sichert eine Min-

destdurchgrünung der bebauten Grundstücke im Plangebiet und erhält den Gebiets-

charakter.  

 

19. STÄDTEBAULICHE VERTRÄGE 

Zulässig sind für die zur Bebauung vorgesehene Fläche ausschließlich Nutzungen 

und Anlagen, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsver-

trag auf der Grundlage des § 12 Abs. 1 BauGB verpflichtet. Im Durchführungsvertrag 

werden u.a. Regelungen zu den Durchführungsfristen sowie zur Kostenübernahme 

getroffen.  

20. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG  

Die zulässige Grundfläche i. S. des § 19 Abs. 2 BauNVO beträgt weniger als 20.000 

m². Für die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB ist 

eine Vorprüfung des Einzelfalls nicht erforderlich. Dennoch erfolgt eine schutzgutbe-

zogene Bewertung der Umweltbelange als Grundlage für die Abwägung. 

 

Angaben zum Standort 

Das innenstadtnahe Gebiet ist überwiegend locker bebaut und besitzt einen relativ 

hohen Grünflächen-Anteil. Jedoch ist in den letzten Jahren der Trend zu einer höhe-

ren Ausnutzung der Grundstücksfläche zu beobachten. Auf diesen Grundstücken wird 

die wenige verbliebene Freifläche intensiv ziergärtnerisch bzw. als Stellplätze, Zufahr-

ten usw. genutzt. Diese Grundstücke sind durch einen hohen Versiegelungsgrad, 

starke Bodenbewegungen und Niveauveränderungen geprägt. Insbesondere in den 

seitlichen Abstandsflächen erfolgten starke Abgrabungen, um die Belichtung von in 

den unteren Geschossen gelegenen Wohnungen sowie eine fußläufige Erreichbarkeit 

sicher zu stellen. Die "Ziegelstraße" hat hier den Charakter eines typischen Mischge-

bietes. Der Grünanteil fügt sich optisch gut in die bestehende Struktur des vorliegen-

den Mischgebiets ein.  

 

Schutzgebiete  

Im Plangebiet selbst oder direkt angrenzend dazu befinden sich keine nach 

BNatSchG/NatSchG geschützten Landschaftsbestandteile (kartierte Biotope, Natur-

schutzgebiete, Naturdenkmäler o.ä.) oder europaweit geschützte Natura2000-Gebiete 
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(FFH- oder SPA-Gebiete). In einer Entfernung von etwa 800 m befindet sich in westli-

cher Richtung das Fließgewässer "Schussen" als Teilfläche des FFH-Gebietes 

"Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute" (Nr. 8223-311). Eine Beein-

trächtigung kann aufgrund der geringen Größe des Vorhabens, der Entfernung zum 

Schutzgebiet sowie der Riegelwirkung der dazwischenliegenden Bestandsbebauung 

ausgeschlossen werden. Wasserschutzgebiete sind von der Planung ebenfalls nicht 

betroffen.  

 

Artenschutz 

Gemäß § 44 BNatSchG (i. V.m. § 7 BNatSchG) ist es verboten, besonders oder 

streng geschützte Arten (gemäß Bundesartenschutzverordnung; Anhang IV der FFH-

Richtlinie, europäische Vogelarten der Vogelrichtlinie) zu töten oder ihre Nist-, Brut-, 

Wohn- oder Zufluchtsstätten zu zerstören. Die streng geschützten Arten dürfen nicht 

einmal gestört werden, wenn hierdurch der Erhaltungszustand der betroffenen Popu-

lation erheblich beeinträchtigt werden würde. Für die Tierwelt als Habitatstruktur von 

Bedeutung sind vor allem die Großbäume sowie die teils dichte Heckenstrukturen in 

dem Garten. Daher kann das Vorkommen besonders geschützter Tierarten, insbe-

sondere Vögel nicht ausgeschlossen werden. Durch den Bebauungsplan werden Ein-

griffe bauleitplanerisch vorbereitet, welche zum Wegfall von diesen Gehölzstrukturen 

führen. Beeinträchtigungen von Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten einzelner 

Vogelarten können daher nicht ganz ausgeschlossen werden. Des Weiteren konnte 

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Begehung (16.12.2015, Büro Sieber) potentiel-

le Lebensräume für Zauneidechsen entlang einer kleineren südexponierten Mauer 

kartiert werden. Individuen konnten selbst nicht gesichtet werden, ein temporäres 

Vorkommen allerdings auch nicht ausgeschlossen werden. Da sich die Grundstücke 

im sog. Innenbereich befinden und das bestehende Baurecht der Ortbaupläne eine 

Bebauung ohnehin zulässt, kann allerdings auch ohne die Aufstellung eines Bebau-

ungsplans ein Wegfall von privaten Freiflächen – in weitaus höheren Maß – nicht 

ausgeschlossen werden. Des Weiteren bestehen bereits gewisse Störeinflüsse durch 

die Straßen (Lärm- und Lichtimmissionen), Wohnumfelderholung, streunenden Haus-

katzen sowie der (zier-) gärtnerischen Nutzung. Das Gebiet ist daher für seltene und i. 

d. R. störanfällige Arten mit hohen Lebensraumansprüchen weniger geeignet. Durch 

die Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung wird der ausgewogene An-

teil von Gebäude- und Freiflächen in dem Gebiet gesichert und es ist gewährleistet, 

dass wegfallende Grünstrukturen zum Teil ersetzt werden können. Durch Pflanzgebo-

te wird ein Mindestbesatz mit Bäumen und Sträuchern weiterhin sichergestellt. Zu-

sätzlich können erhebliche Störungen bei einer Rodung außerhalb der Vegetationspe-

riode vermieden werden. Neben den Gärten im Gebiet selbst, befinden sich in unmit-

telbarer Nähe zudem weitere private Hausgärten in denen Ausweichquartiere zur Ver-

fügung stehen. Um die oben genannten Auswirkungen auf gebäudebrütende Vogelar-

ten zu minimieren, sind an den Ost- oder Südostfassaden der Gebäude im Geltungs-

bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans in einer Höhe von wenigstens 3 m 

mindestens 4 Sperlingskoloniehäuser für 3 bis 4 Brutpaare (z.B. Schwegler Sper-

lingskolonie 1SP) und mindestens 4 Nisthilfen für Höhlen- oder Halbhöhlenbrüter (z.B. 

Schwegler Niststein Typ 24 oder Typ 26 oder Fassaden- Einbaukasten 1HE) in einer 
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Höhe von mindestens 5 m zu installieren. Diese Vogelquartiere sollen als architekto-

nische Lösung oder als künstliche Quartiere in die Fassade integriert werden, müssen 

frei anfliegbar sein und sind dauerhaft zu unterhalten. Bei allen Nisthilfen wird emp-

fohlen, diese eingemauert oder unter Putz anzubringen. Da die im Gebiet potenziell 

brütenden Vogelarten ihr Nest jedes Jahr neu bauen, bleibt die ökologische Funktion 

der vom Eingriff betroffenen Flächen im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. 

Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG können durch die o. g. Festset-

zungen und Hinweise abgewendet werden; artenschutzrechtliche Verbote werden 

somit nicht verletzt.  

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine besonders oder streng geschützten 

Pflanzenarten im Plangebiet vorhanden. 

 

Schutzgut Mensch / Erholung 

Mögliche Beeinträchtigungen ergeben sich ggf. durch den Wegfall privater Freiflächen 

(Garten) zur Erholungsnutzung. Umliegende Freiflächen oder Geh- und Radwege 

sind von der Planung nicht betroffen. Verbesserungen für das Schutzgut Mensch er-

geben sich dadurch, dass zusätzlicher Wohnraum geschaffen wird. Aufgrund dessen 

ergibt sich für das Schutzgut Mensch nur geringe negative Auswirkungen. 

 

Schutzgüter Tiere und Pflanzen 

Die zukünftig versiegelten Flächen stehen als Standorte für Vegetation und Raum für 

Tiere nicht mehr zur Verfügung. Die unbebauten Flächen / Freiflächen werden unter-

schiedlich stark genutzt. Ökologisch hochwertige Flächen oder ausgeräumte Freiflä-

chen ohne Gartennutzung sind nicht mehr vorhanden. Von höherer Bedeutung im 

Plangebiet sind die größeren, zu pflanzenden Laubbäume sowie die zu pflanzenden 

Sträucher. Die Festsetzungen zur Gestaltung der unbebauten Flächen, zur Bauweise 

und zum Maß der baulichen Nutzung tragen zum Erhalt und zur Neuschaffung von 

Grünstrukturen im Gebiet bei. Es sind geringe, negative Auswirkungen auf das 

Schutzgut zu erwarten.  

 

Schutzgut Fläche 

Beim Plangebiet handelt es sich um bereits vorgeprägte sowie teils bebaute und ver-

siegelte Fläche. Die Planung umfasst im mäßigem Umfang unversiegelte Bereiche 

welche neu versiegelt oder bebaut werden. Daher kann noch von einem dem inner-

städtischen Bereich angepasster Neuversiegelung sowie Flächenverbrauch ausge-

gangen werden. Das Schutzgut wird durch moderaten Flächenverbrauch geringfügig 

beeinträchtigt.  

 

Schutzgut Boden 

Die Empfindlichkeit gegenüber Bodenverlust durch Überbauung und Versiegelung ist 

generell hoch einzustufen, da hierdurch alle Bodenfunktionen verloren gehen. Grund-
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sätzlich entspricht die Verdichtung im bebauten Innenbereich der Vorgabe zum spar-

samen Umgang mit Grund und Boden. In den unversiegelten Bereichen ist der Boden 

teilweise durch die intensive Nutzung bereits stark anthropogen überformt. Auch wenn 

eine zusätzliche Versiegelung erfolgt, sind insgesamt betrachtet die Auswirkungen auf 

das Schutzgut Boden nicht als erheblich einzustufen. 

 

Schutzgüter Grundwasser und Oberflächengewässer 

Der Boden ist zur Versickerung nur bedingt geeignet. Erheblich negative Auswirkun-

gen auf die Grundwasserneubildung sind aufgrund der geologischen Verhältnisse, der 

vorhandenen Versiegelung und des z. T. intensiven Nutzungsgrades nicht zu erwar-

ten. Fließgewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden, es bestehen somit keine 

Empfindlichkeiten des Schutzgutes gegenüber der Planung. 

 

Schutzgüter Luft und Klima 

Die Hanglagen des Schussenbeckens sind generell Kaltluftentstehungs- und -

abflussgebiete mit großer klimatischer Bedeutung für das Schussental. Die Berg-/ 

Hangabwinde leiten im Sommer kalte Luft in die wärmebelasteten Tallagen. Das 

Plangebiet ist aufgrund der Höhenlage, als lokales Abflussgebiet daher von hoher 

klimatologischer Bedeutung. Die großzügigen unbebauten Freiflächen haben wichtige 

mikroklimatische Bedeutung. 

In den Klimaanalysekarten des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben ist für 

das Plangebiet dicht bebaute Siedlungsfläche dargestellt. Von dichter und lockerer 

Siedlungsfläche ist diese auch im weiteren Umfeld umgeben. Der den Bannegghang 

abfließende Kaltluftstrom ist von geringer bis mittlerer Volumenstromdichte und Wind-

geschwindigkeit. Die dem Plangebiet umliegend dargestellten Windgeschwindigkeiten 

weisen geringen bis keine Windgeschwindigkeiten auf.  

Durch Festsetzungen zur Bauweise und zum Maß der baulichen Nutzung bleiben die 

kleinräumige Vernetzung im Gebiet und ein Anteil an Freiflächen gewahrt. Erheblich 

negative Auswirkungen für die Schutzgüter sind daher nicht zu erwarten. 

 

Schutzgut Landschaft 

Das kleinräumige Stadtbild im Plangebiet wird durch bestehende Gebäude geprägt. 

Bezüge zur freien Landschaft bestehen nicht. Durch die Festsetzungen des Bebau-

ungsplans bleiben die gebietstypischen Strukturen und ein konstantes Verhältnis von 

Gebäuden zu Freiflächen sowie die Fernwirkung des Bannegghangs von der gegen-

überliegenden Seite des Schussentales gewahrt. Empfindlichkeiten des Schutzgutes 

gegenüber der Planung bestehen nicht. 

 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet selbst sowie im angrenzenden und umliegenden Bereich befinden sich 

keine geschützten Kultur- und sonstigen Sachgüter. Sollten im Rahmen der Bauaus-
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führung Boden- oder Kulturdenkmäler zu Tage kommen, sind diese der Unteren 

Denkmalschutzbehörde im Bauordnungsamt der Stadt Ravensburg bzw. am Landrat-

samt Ravensburg unumgänglich zu melden. Empfindlichkeiten der Schutzgüter ge-

genüber der Planung bestehen bis dahin nicht.  

 

Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 

Aus der Planung ergeben sich keine erkennbaren Beeinträchtigungen der Schutzgü-

ter und keine Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. Die Stadt Ravensburg 

befürwortet grundsätzlich die Nutzung regenerativer Energien. Es wird empfohlen, bei 

Baumaßnahmen eine Beratung zur Optimierung energetischer Belange wahrzuneh-

men. 

21. PLANDATEN 

Fläche des Geltungsbereiches:     ca. 0,28 ha 

Fläche des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes:  ca. 0,22 ha 

 

Flächenanteile:  

Mischgebiete MI1 und MI2      ca. 0,23 ha 

Öffentliche Verkehrsfläche      ca. 0,05 ha 

 

Wesentliche Plandaten: 

Anzahl Wohneinheiten  27 

Anzahl Einzelhäuser   3 

Anzahl Gewerbeeinheiten   3 

22. VORAUSSICHTLICHE KOSTEN DER STÄDTEBAULICHEN MASSNAHME 

Der Stadt Ravensburg und dem Eigenbetrieb Abwasser entstehen bei Umsetzung 

Planung voraussichtlich keine Kosten. Weder für die verkehrs- und abwassertechni-

sche Erschließung des Baugebietes, noch für die öffentlichen Grünflächen. Die vor-

handenen Anlagen und Flächen sind ausreichend dimensioniert und funktionsfähig. 

Die festgesetzte Erschließungsstraße wurde bisher noch nicht endgültig hergestellt. 

Bei planmäßiger endgültiger Herstellung der Straße inklusive der neu festgesetzten 

öffentlichen Stellplätze entstehen Erschließungsbeitragspflichten für alle erschlosse-

nen Grundstücke.  
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23. ZU  GRUNDE  LIEGENDE  GUTACHTERLICHE  AUSFÜHRUNGEN 

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung lagen folgende gutachterliche Aussagen vor bzw. 

wurden bei der Erarbeitung der Planinhalte verwendet: 

-  Artenschutzrechtlicher Kurzbericht des Büro Sieber, Lindau, vom 18.01.2016 

-  Geotechnischer Bericht des Büro BauGrund Süd, Gesellschaft für Bohr- und Geo-   

   technik mbH, Bad Wurzach, vom 03.11.2016 

-  Schallschutztechnische Untersuchung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan  

   "Ziegelstraße 50 und 52" des Büro Sieber, Lindau, vom 28.08.2018 

 
 
 
 
 
 
 

Aufgestellt: 

Ravensburg, den 08.05.2018 / 29.08.2018 / 15.11.2018 

 

 

Herr Herrling       Frau Haury 

Stadtplanungsamt      Büro Sieber  
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